
SAMMELGRUPPE 4

Definition: 

∆ Mindestens eine Abmessung ist größer als 50 cm 
∆ Nicht bereits in Gruppe 1, 2, 3 und 6 erfasst 
 
 

Beispiele: 

∆ Waschmaschine, Geschirrspüler, Elektroherd
∆ Ventilator, Heizlüfter
∆ Stehleuchte, LED-Lichtleisten (Stripes)
∆ Sessel mit Aufstehoptik
∆ Beamerleinwand mit Motor 
∆ Nachtspeicherheizgerät 
∆ Elektrische Zweiradfahrzeuge (ohne Nummernschild) 
∆ Tresore mit elektronischen Verriegelungen 
∆ Sonnenbank, Sauna
∆ elektrische Rollos, Markisen 
∆ Zimmerbrunnen mit integrierter Pumpe, Beleuchtung 
∆ Elektronische Orgel 
∆ Badezimmerspiegelschrank mit integrierter Beleuch- 
 tung 

Nicht dazu gehören:  

∆ Kühlgeräte (=> SG1) 
∆ Monitore und Laptops (=> SG2) 
∆ lange Leuchtstoffröhren (=> SG3)

Hinweis: 
Batteriebetriebene Elektroaltgeräte werden gesondert gesammelt. Dafür stehen 
eigene Transporteinheiten (z.B. Gitterboxen) bereit.


